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A 

 
BESCHLUSSANTRAG 

 
1) Der Landessynode wird der Jahresabschluss 2012 mit einem Jahreser-
gebnis von 15.920.815,93 Euro und einer Bilanzsumme von 
1.956.723.737,56 Euro zur Feststellung vorgelegt. 
2) Der Landessynode wird vorgeschlagen zu beschließen, den Bilanzgewinn 
in Höhe von 11.242.780.49 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. 
 
 

B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
Der Jahresabschluss der Evangelischen Kirche im Rheinland zum 
31.12.2012 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt der Rechnungsprü-
fungsstelle Düsseldorf geprüft. Der Prüfbericht datiert vom 4.9.2015. und ist 
in der Anlage abgedruckt. 
 
Die Rechnungsprüfer kommen zu dem Ergebnis, dass die Prüfung mit Aus-
nahme von konkret benannten Prüfungsbemerkungen ( siehe hierzu Ab-
schnitt 3.2.1 des Prüfberichts) zu keinen Einwendungen geführt hat und 
dass die Schlussbilanz mit diesen Einschränkungen den gesetzlichen Best-
immungen und den sie ergänzenden Vorschriften entspricht und unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage 
der Evangelischen Kirche im Rheinland vermittelt. 
 
Die KF-VO regelt in § 124 zur Feststellung des Jahresabschlusses und zur 
Entlastung: 
„( 1 ) Das Leitungsorgan stellt spätestens 18 Monate nach Ende des Haus-
haltsjahres den vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss 
durch Beschluss fest. Zugleich beschließt es über die Verwendung des Jah-
resüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages zuzüglich 
eines Gewinnvortrags und abzüglich eines Verlustvortrages. Wird der Jah-
resabschluss unter der Berücksichtigung von Einstellung in Rücklagen oder 
Auflösungen von Rücklagen aufgestellt, so wird abweichend von Satz 2 über 
die Verwendung des Bilanzgewinns beschlossen. 
( 2 ) Mit der beschlussmäßigen Feststellung erklärt das Leitungsorgan, dass 
1. bei der Ausführung des Haushalts die Beschlüsse des Leitungsorgans 
beachtet, 
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2. die Einnahmen rechtzeitig und vollständig erhoben und 
3. die Mittel sparsam und wirtschaftlich verwaltet worden sind. 
( 3 )  Ist eine Feststellung nach Absatz 1 nicht zustande gekommen, so ist 
dazu beschlussmäßig Stellung zu nehmen. 
( 4 )  Die Entlastung erfolgt nach der Feststellung des Jahresabschlusses. 
Im Übrigen gelten die Regelungen des Rechnungsprüfungsgesetzes.  
 
Als Leitungsorgan der Evangelischen Kirche im Rheinland im Sinne des 
§ 124 ist die Landessynode anzusehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

 

Überweisung an den Finanzausschuss (VI) 
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Abkürzungsverzeichnis 

 

Abs. 
 

Absatz 
Abt. 

 
Abteilung 

abz. 
 

abzüglich 
AG 

 
Aktiengesellschaft 

ARAP 
 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 
ATZ 

 
Altersteilzeit 

 
  bbz 
 

Beihilfe und Bezüge Zentrum GmbH 
bzw. 

 
beziehungsweise 

 
  d.h. 
 

das heißt 
Dez. 

 
Dezernat 

 
  EB 
 

Eröffnungsbilanz 
EFSF 

 
European Financial Stability Facility 

EKiR  
 

Evangelische Kirche im Rheinland 
EUR 

 
Euro 

Fa. 
 

Firma 
Ford. 

 
Forderungen 

 
  GmbH 
 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
ggü. 

 
gegenüber 

 
  i.d.R. 
 

in der Regel 
i.H.v. 

 
in Höhe von 

i.V.m. 
 

in Verbindung mit 
IKS  

 
Internes Kontrollsystem 

ins. 
 

insgesamt 
 

  KABl 

 

Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen 
Kirche im Rheinland 

KF-VO 

 

Verordnung über das Kirchliche Finanz-
wesen in der Evangelische Kirche im 
Rheinland 

kirchl. 
 

kirchliche 
KTR 

 
Kostenträgerrechnung 

kurzf. 
 

kurzfristiges 
# 

 
Konto 
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LKA 

 
Landeskirchenamt 

LKVwO 

 

Ordnung für die Vermögens- und Fi-
nanzverwaltung der landeskirchlichen 
Verwaltung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland 

 
  Mio. 
 

Millionen 
 

  NKF 
 

Neues Kirchliche Finanzwesen 
 

  o.ä. 
 

oder ähnlich 
öff.-recht. 

 
öffentliche rechtliche 

OKR 
 

Oberkirchenrat 
 

  PRAP 
 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten 
RBS 

 
Royal Bank of Scotland 

RPA 
 

Rechnungsprüfungsamt 
RPG 

 

Kirchengesetz über die Rechnungsprü-
fung der Evangelischen Kirche im Rhein-
land 

 
  S.p.A. 
 

società per azioni 
SB 

 
Schlussbilanz 

sog. 
 

sogenannte 
 

  TEUR 
 

Tausend Euro 
Tsd. 

 
Tausend 

   
u.a. 

 
unter anderem 

u.E. 
 

unseres Erachtens 
 

  v.H. 
 

von Hundert 
Verb. 

 
Verbindlichkeiten 

vgl. 
VKPB 

 

vergleiche  
Gemeinsamen Versorgungskasse für 
Pfarrer und Kirchenbeamte der Evange-
lischen Kirche im Rheinland, der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen und der 
Lippischen Landeskirche 
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Rechnungsprüfungsamt der Rechnungsprüfungsstelle Düsseldorf 

1. Prüfungsauftrag und Auftragsdurchführung 

 

Unser Prüfungsauftrag ergibt sich gemäß § 123 Abs. 2 der Verordnung über das Kirchliche  

Finanzwesen in der Evangelischen Kirche im Rheinland (KF-VO) vom 26.11.2010 in Verbin-

dung mit § 3 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 des Kirchengesetzes über die Rechnungsprüfung der Evan-

gelischen Kirche im Rheinland (Rechnungsprüfungsgesetz - RPG) vom 15.01.2010, zuletzt  

geändert am 16. Januar 2015 (KABl. 2015, Seite 70). 

 

Die Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR) hat zu Beginn des Jahres 2012 ihre Rechnungs-

legung von der Kameralistik auf das Neue Kirchliche Finanzwesen „NKF“ umgestellt. Zum 

01.01.2012 wurde erstmals eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Bei dem Jahresabschluss zum 

31.12.2012 handelt es sich somit um den ersten Jahresabschluss der Evangelischen Kirche im 

Rheinland. 

 

Unsere Prüfung erfolgte auf Grundlage der Verordnung über das Kirchliche Finanzwesen in der 

Evangelischen Kirche im Rheinland (KF-VO) vom 26.11.2010 sowie der Ordnung für die Ver-

mögens- und Finanzverwaltung der landeskirchlichen Verwaltung der Evangelischen Kirche im 

Rheinland vom 21.07.1960 in ihren zum Bilanzstichtag jeweils gültigen Fassungen. Gemäß 

§ 123 Abs. 1 KF-VO ist der Jahresabschluss spätestens bis zum 31. Mai des Folgejahres unter 

Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung auf Basis eines Inventars nach  

§ 111 Abs. 1 KF-VO aufzustellen und unverzüglich der Rechnungsprüfungsstelle vorzulegen. 

 

Gemäß § 123 Abs. 1 KF-VO besteht der Jahresabschluss aus folgenden Bestandanteilen: 

 

1. Ergebnisrechnung (§ 125 KF-VO), 

2. Kapitalflussrechnung (§ 126 KF-VO) sowie Anlage zur Kapitalflussrechnung, 

3. Bilanz (§ 127 KF-VO), 

4. Anhang (§ 128 KF-VO), 

5. Abschluss des Haushaltsbuchs (§ 69 KF-VO). 

 

Die Prüfung soll gemäß § 8 Abs. 2 RPG zeitnah erfolgen. Wir haben die Prüfung des Jahresab-

schlusses unmittelbar im Anschluss an die Erstellung durch das Landeskirchenamt und der  

anschließenden Übergabe an uns in den Monaten August 2014 bis Juli 2015 (mit diversen  

Unterbrechungen), durchgeführt.  
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Rechnungsprüfungsamt der Rechnungsprüfungsstelle Düsseldorf 

Die an der Prüfung beteiligten Rechnungsprüfer haben vor Beginn ihrer Tätigkeit die berufs- 

übliche Unabhängigkeitserklärung abgegeben, welche wir zu unseren Akten genommen haben. 

 

Die Abfassung des Berichts sowie die abschließenden Arbeiten erfolgten im Anschluss an die  

Prüfung. 

 

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspapieren fest- 

gehalten. 

 

 

2. Ziele und Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

 

2.1 Ziele und Gegenstand der Prüfung 

 

Gemäß § 123 Abs. 2 KF-VO i. V. m. § 8 Abs. 1 RPG dient die Prüfung der Feststellung, dass 

die der Kirche anvertrauten Mittel ordnungsgemäß, zweckentsprechend, wirtschaftlich und 

sparsam verwendet werden. Gegenstand der Prüfung ist der Jahresabschluss zum 31.12.2012, 

durch den das Leitungsorgan Rechenschaft über die Haushalts- und Wirtschaftsführung des 

Haushaltsjahres 2012 abgibt. 

 

Die folgenden Vorschriften bildeten im Wesentlichen unsere Prüfungsgrundlage: 

 

 Verordnung über das Kirchliche Finanzwesen in der Evangelischen Kirche im Rheinland  

(KF-VO) vom 26.11.2010, zuletzt geändert durch Verordnung vom 21.11.2014, 

 Ordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung der landeskirchlichen Verwaltung 

der Evangelischen Kirche im Rheinland (LKVwO) vom 21.07.1960 in der Fassung vom 

01.12.2011, 

 LKA-NKF-Fachkonzept Vermögenserfassung und -bewertung vom 31.10.2011, 

 Kirchlicher Prüfungsstandard „Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung kirchlicher 

Stellen gemäß § 7 Abs. 1 RPG vom 16.09.2014, 

 Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. 
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Rechnungsprüfungsamt der Rechnungsprüfungsstelle Düsseldorf 

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufga-

ben der Prüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf die 

Haushalts- und Wirtschaftsführung, insbesondere auf den Jahresabschluss oder den Anhang 

ergeben. 

 

Die Buchführung und Aufstellung des Jahresabschlusses nach den gesetzlichen Vorschriften 

und der sie ergänzenden Bestimmungen liegt in der Verantwortung der Kirchenleitung. Dies gilt 

auch für die Angaben, die wir zu diesen Unterlagen erhalten haben. Unsere Aufgabe besteht 

darin, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den  

auf-gestellten Jahresabschlusses abzugeben. 

 

 

2.2 Art und Umfang der Prüfung 

 

Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass mit hinreichender Sicherheit beur-

teilt werden kann, ob der Jahresabschluss und der Anhang frei von wesentlichen Mängeln sind. 

 

Die Prüfung des Jahresabschlusses haben wir mit der Zielsetzung angelegt, Unregelmäßig-

keiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung zu erkennen, 

die sich auf die Feststellung der ordnungsgemäßen, zweckentsprechenden, wirtschaftlichen 

und sparsamen Mittelverwendung wesentlich auswirken. Den Anhang haben wir daraufhin ge-

prüft, ob er im Einklang mit der Ergebnisrechnung und der Bilanz steht und die erforderlichen 

Angaben gemäß § 128 KF-VO enthält. Dabei haben wir insbesondere geprüft, ob im Lage- und 

Risikobericht des Anhangs die wesentlichen Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend  

dargestellt sind. 

 

Ausgangspunkt unserer Prüfung war die von der Kirchenleitung der EKiR aufgestellte Eröff-

nungsbilanz zum 01.01.2012. Die Eröffnungsbilanz wurde von uns geprüft und mit einem ein-

geschränkten Prüfungsvermerk versehen. Die Feststellung der Eröffnungsbilanz erfolgte auf der 

Landessynode am 15.01.2015. Auf unseren Bericht über die Prüfung der Eröffnungsbilanz vom 

10.10.2014 und die dort aufgeführten Prüfungsbemerkungen sei an dieser Stelle verwiesen.  
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Rechnungsprüfungsamt der Rechnungsprüfungsstelle Düsseldorf 

Neben den aus unseren Prüfungshandlungen gewonnenen Erkenntnissen, stützte sich unsere 

Prüfung auf den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinsamen Versor-

gungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evan-

gelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche, Dortmund (VKPB) zum  

31. Dezember 2012 der CURACON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, dessen Ergebnisse 

wir einer kritischen Würdigung unterzogen haben. 

 

Auf Basis der vorliegenden Prüfungsberichte sowie der aus Prüfungen in der EKiR gewonnenen 

Erkenntnisse haben wir innerhalb der Prüfungsplanung eine analytische Durchsicht des Jahres-

abschlusses vorgenommen. Die Prüfungsstrategie wurde von uns nach den hierbei gewonne-

nen Erkenntnissen und den Erwartungen über mögliche Fehler festgelegt. Das interne Kontroll-

system der kirchlichen Stelle haben wir untersucht, soweit es für eine ordnungsgemäße  

Rechnungslegung von Bedeutung ist; das interne Kontrollsystem in seiner Gesamtheit war nicht  

Gegenstand unserer Prüfung. 

 

Im gesamten Prüfungszeitraum war in der geprüften Stelle keine Innenrevison eingerichtet. Da 

dieser Sachverhalt unseres Erachtens ein besonderes Risiko im internen Kontrollsystem  

darstellt, haben wir unsere Prüfung entsprechend angepasst. Im Ergebnis bedeutet dies einen  

höheren Zeitaufwand für unsere Prüfung. 

 

Die Prüfung erfolgte in umfangreichen Stichproben und erstreckte sich insbesondere auf die 

Einhaltung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften der Bilanz- und Ergebnis- 

positionen. 

 

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses wurden folgende Prüfungsschwerpunkte  

gesetzt: 

 Sachanlagevermögen, 

 Finanzanlagen und Liquide Mittel, 

 Forderungen und Verbindlichkeiten, 

 Sonderposten, 

 Rückstellungen, 

 Darlehen bei Kreditinstituten, 

 Mieterträge, 

 Zuschüsse von Ländern und Kommunen, 
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 Personalaufwand, 

 Zuschüsse an Dritte, 

 Wirtschafts-, Verwaltungs- und Versicherungsaufwand sowie 

 außerordentliche Aufwendungen und Erträge, 

wobei die zu den Bilanzpositionen korrespondierenden Ergebnispositionen jeweils ebenfalls 

einen Prüfungsschwerpunkt bildeten. 

 

Art und Umfang sowie die Ergebnisse der Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeits-

papieren dokumentiert. 

 

An den einzelnen körperlichen Bestandsaufnahmen haben wir mit Ausnahme einzelner Stich-

proben nicht teilgenommen. 

 

Das Sachanlagevermögen haben wir ausgehend vom Bericht über die Prüfung von „Ansatz und 

Bewertung des Grund und Bodens sowie der Gebäude der EKiR zum 1. Januar 2012“ vor  

Aufnahme in die Eröffnungsbilanz durch die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft, geprüft. Die Fortschreibung der Bilanzpositionen zum 31.12.2012 haben 

wir durch eigene geeignete Prüfungshandlungen, die wir u.a. durch Abstimmung mit dem  

Bestandsverzeichnis der Immobilien vorgenommen haben, überprüft. 

 

Ferner wurden die Ergebnisse aus dem Bericht über die Prüfung der Inventur des beweglichen 

Anlagevermögens im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2012 durch 

das Rechnungsprüfungsamt der Rechnungsprüfungsstelle Düsseldorf vom 16. April 2013 zur 

Prüfung der Eröffnungsbilanz 2012 herangezogen. Die Fortschreibung der Bilanzpositionen 

zum 31.12.2012 haben wir durch eigene geeignete Prüfungshandlungen in Stichproben über-

prüft. 

 

Der Bestand an Finanzanlagen, Liquiden Mitteln sowie Darlehen bei Kreditinstituten wurde  

anhand von Kontoauszügen, Depotauszügen und Saldenbestätigungen der entsprechenden 

Kreditinstitute nachgewiesen. Saldenbestätigungen für die am Bilanzstichtag erfassten Forde-

rungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten haben wir nicht eingeholt, da der 

Nachweis im Wesentlichen durch Abrechnungsbelege, Rechnungen und erfolgte Zahlungs-

vorgänge erbracht wurde. Erfahrungsgemäß erteilen öffentliche und bisher auch kirchliche  

Organisationen keine Saldenbestätigungen. 
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Die Höhe der Verpflichtungen gegenüber der VKPB für nicht gedeckte Versorgungsverpflich-

tungen wurde anhand der Ergebnisse des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses 

der VKPB zum 31. Dezember 2012 der CURACON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

überprüft. Die Ermittlung des auf die EKiR entfallenden (nicht durch Eigenkapital gedeckten) 

Fehlbetrages der Versorgungskasse von 51% (unverändert zum Vorjahr) wurde über personen-

bezogene Beiträge von der VKPB vorgenommen. Eine Prüfung der Ermittlung des Anteils  

haben wir nicht vorgenommen. Durch Befragungen und Gespräche mit dem Vorstand der VKPB 

sowie der Leitung und Mitarbeitenden der Abteilung Unternehmensplanung und Controlling  

haben wir uns jedoch von der Angemessenheit und Plausibilität der Berechnungsweise sowie 

von der Funktionsfähigkeit des internen Kontrollsystems der VKPB überzeugt. 

 

Weitere Rückstellungspositionen wurden dahingehend geprüft, ob rechtliche Verpflichtungen 

vorlagen, die Höhe ausreichend bemessen war und bestehende Risiken und Verpflichtungen 

vollständig erfasst wurden. 

 

Sofern Zuschüsse für die Beschaffung von Anlagevermögen gewährt wurden, haben wir  

geprüft, ob Sonderposten aus Investitionszuschüssen nach den Vorschriften der KF-VO  

gebildet und ertragswirksam aufgelöst wurden. 

 

Die Abwicklung der Kirchensteuern wurde durch die Zahlungsabwicklungen auf Basis der  

Abrechnungen der Fachabteilung nachgeprüft. Erhaltene Zuschüsse wurden anhand der  

Zuschussbescheide sowie der Abrechnungen mit den Zuschussgebern kontrolliert. Zu gewähr-

ten Zuschüssen lagen Verfügungen auf Basis von Haushaltsbeschlüssen vor. Die Prüfung der 

Sachkostenpositionen erfolgte aufgrund vorliegender geprüfter Rechnungen. 

 

Alle erbetenen Auskünfte und Nachweise sind uns vom Abteilungsleiter der Abteilung VI  

„Finanzen und Vermögen“ der EKiR, Herrn OKR Bernd Baucks, sowie den von ihm beauftrag-

ten Mitarbeitenden bereitwillig erteilt worden. 

 

Die Kirchenleitung hat uns in einer Vollständigkeitserklärung schriftlich versichert, dass der Jah-

resabschluss 2012 alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Verpflichtungen, Wag-

nisse und Abgrenzungen enthält, die Vorschriften der KF-VO zur Bilanz vollständig beachtet 

wurden, alle erforderlichen Angaben enthalten sind und im Anhang auf alle wesentlichen  

Risiken für die zukünftige Entwicklung der kirchlichen Körperschaft eingegangen wurde. 
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3. Feststellungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss 

 

3.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

 

3.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

 

Die EKiR erstellte den Jahresabschluss gemäß den Vorschriften der KF-VO sowie der LKVwO. 

Das Rechnungswesen ist ab dem Haushaltsjahr 2012 nach dem System der kaufmännischen 

Buchführung (Doppik) eingerichtet. 

 

Die Verarbeitung des Buchungsstoffs erfolgt über eine externe elektronische Datenverarbei-

tungsanlage der Firma Citkomm services GmbH, Iserlohn mit der MACH-Software der MACH 

AG, Lübeck. Nach der Bescheinigung über die Durchführung einer Softwareprüfung der Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft ermöglicht die MACH 

Software in der geprüften Version 1.7 (Stand Mai 2012) bei sachgerechter Anwendung eine den 

Grundsätzen ordnungsmäßige Buchführung entsprechende Rechnungslegung. 

 

Die Rechnungslegung entspricht nach Durchführung erheblicher manueller Nacharbeiten seit 

Beginn der Prüfungshandlung im Ergebnis den gesetzlichen Vorschriften sowie den Grund-

sätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Die manuellen Nacharbeiten gingen sowohl auf Initia-

tive der Rechnungsprüfungsstelle als auch auf die Abt. VI selbst zurück und wurden erforder-

lich, da im Jahr 2012 in der Rechnungslegung durch Einführung von NKF noch große konzepti-

onelle Unsicherheiten bestanden, die zu Beginn der Prüfung des Jahresabschlusses noch nicht 

vollständig ausgeräumt waren. 

 

Die erläuterten Unsicherheiten führten dazu, dass Geschäftsvorfälle, die das Jahr 2011  

betrafen, aber erst im Jahr 2012 und vereinzelt auch im Jahr 2013 zahlungswirksam waren, 

zunächst als periodenfremde Aufwendungen und Erträge gebucht und teilweise erst zum Zeit-

punkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz in 2014 den entsprechenden Sachkonten zugeordnet 

wurden. Auch wurde eine hohe Zahl von Ausweisfehlern auf diversen Sachkonten zum Teil 

mehrfach korrigiert, was die Nachvollziehbarkeit und damit Prüfbarkeit der Rechnungslegung 

erheblich erschwerte. 
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Weiterhin wurden im Verlaufe unserer Prüfung noch bilanzierungspflichtige Sachverhalte  

bekannt, die Nacharbeiten erforderten.  

 

Ein angemessenes, der Größe der EKiR entsprechendes, rechnungslegungsbezogenes inter-

nes Kontrollsystem befindet sich zum Prüfungszeitpunkt im Aufbau. Insbesondere ist dafür zu 

sorgen, dass die Buchhaltung aus allen anderen Organisationseinheiten und Einrichtungen 

sämtliche buchungs- und bilanzierungspflichtigen betreffenden Informationen ohne Aufforde-

rung erhält. 

 

Trotz der dargestellten, noch bestehenden, Defizite ist die Organisation der Abt. VI zum  

Zeitpunkt der Berichtserstellung (Juli 2015) adäquat eingerichtet, um prospektiv eine vollstän-

dige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle zu 

gewährleisten. Insbesondere sind in der Abt. VI Dez. V.1 Vertretungsregelungen vorhanden und 

umgesetzt, die  Qualifikation der Mitarbeitenden ist in Bezug auf NKF qualitativ erheblich höher 

als in den Vorjahren. 

 

 

3.1.2 Jahresabschluss per 31.12.2012 

 

Die Bilanz und die Ergebnisrechnung lagen Mitte August 2014 zur Prüfung vor. Der Anhang 

wurde im November 2014, die Kapitalflussrechnung sowie die Anlage zur Kapitalflussrechnung 

wurden im Juni 2015 nachgereicht. Letztendlich lagen die jeweiligen aktuellsten Versionen  

spätestens Anfang Juli 2015 vor. Der Abschluss des Haushaltsbuchs wurde noch nicht erstellt 

und soll zeitgleich mit einer Abteilungsstrukturreform im LKA erfolgen. 

 

Die Bilanz und die Ergebnisrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Rechnungslegung nach 

der Richtlinie für das Schema der Ergebnisrechnung Bilanz gemäß Anlage 3 zu § 125 Absatz 3 

KF-VO sowie Anlage 1 zu § 127 Absatz 2 KF-VO abgeleitet und sind dem Bericht als Anlagen 1 

und 2 beigefügt. 

 

Der Anhang wurde gemäß § 128 KF-VO erstellt und liegt dem Bericht als Anlage 3 bei. Die  

erforderlichen Anlagen wurden dem Anhang beigefügt.  
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Der Lage- und Risikobericht im Anhang steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt 

insgesamt eine zutreffende Darstellung der Vermögenslage der EKiR und stellt die wesent-

lichen Risiken der zukünftigen Entwicklung treffend dar. Die Marktwerte zum Bilanzstichtag 

wurden in der Darstellung der Risikostruktur der Finanzanlagen nicht den Buchwerten gemäß  

§ 132 Abs. 3 KF-VO gegenübergestellt. 

 

Mit Einschränkung der unter 3.2.1 „Feststellungen zur Gesamtaussage und Prüfungsbemer-

kungen“ erfolgten Beanstandungen wurden die Vorschriften zur Ergebnisrechnung, Kapitalfluss-

rechnung sowie Anlage zur Kapitalflussrechnung, Bilanz und Anhang beachtet. Im Rahmen der 

Prüfung wurden von uns Umbuchungen als erforderlich erachtet, die größtenteils umgesetzt 

wurden (Anlage 4). Da der Jahresabschluss 2012 mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 

verzahnt erstellt wurde, konnten noch nicht sämtliche Prüfungsbemerkungen aus dem Bericht 

zur Eröffnungsbilanz umgesetzt werden. 

 

Eine unterschriebene Vollständigkeitserklärung gemäß § 128 Abs. 5 KF-VO wurde uns am 

13.05.2015 überreicht. 

 

 

3.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Anhangs 

 

3.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage und Prüfungsbemerkungen 

 

Wir nehmen auf unsere nachfolgenden Erläuterungen zur Gesamtaussage des Jahresab-

schlusses Bezug. Der Jahresabschluss insgesamt, d.h. das Zusammenwirken von Ergebnis-

rechnung, Kapitalflussrechnung sowie Anlage zur Kapitalflussrechnung, Bilanz und Anhang 

vermittelt – mit den im Folgenden genannten Einschränkungen – unter Beachtung der Grund-

sätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-,  Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der kirchlichen Stelle. 
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3.2.1.1. Allgemeine Feststellungen 

 

3.2.1.1.1 Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz 

 

Entgegen § 142 Abs. 2 KF-VO wurden wesentliche Wertänderungen, die sich aus der  

Berichtigung der Wertansätze in der Eröffnungsbilanz ergaben (Wertberichtigungen oder Wert-

nachholungen), nicht erfolgsneutral mit dem Vermögensgrundstock verrechnet, sondern  

zunächst erfolgswirksam gebucht. Dies betrifft beispielsweise rückwirkende Zuschreibungen zu 

Vermögensgegenständen des Anlagevermögens durch verlängerte Nutzungsdauern aufgrund 

veränderter Vorschriften der KF-VO. 

 

Im Laufe unserer Prüfung wurden die erforderlichen Korrekturen vorgenommen und die hieraus 

resultierenden Wertberichtigungen und Wertnachholungen erfolgsneutral durchgeführt und im 

Anhang dokumentiert. 

 

 

3.2.1.1.2 Vollständigkeit des Jahresabschlusses 

 

Während unserer Prüfung wurden noch wesentliche bilanzierungspflichtige Sachverhalte  

bekannt, die nachträglich (im Laufe unserer Prüfung) korrigiert und verbucht wurden. Hierbei 

handelte es sich u.a. um gewährte Zuschüsse, die in der Eröffnungsbilanz nicht als Rechnungs-

abgrenzungsposten ausgewiesen waren oder um Darlehen bzw. Konten, die entweder nicht in 

der Eröffnungsbilanz vorhanden oder nicht dem korrekten Saldo ausgewiesen waren. 

 

Gemeinsam ist diesen Sachverhalten, dass es sich i.d.R. um Geschäftsvorfälle handelte, die in 

der Vergangenheit nicht ausschließlich in der Finanzbuchhaltung verwaltet wurden, sondern in 

anderen Organisationsbereichen des Landeskirchenamtes. Beispielhaft seien fehlende Konto-

auszüge aufgrund dezentraler Kontenverwaltung oder die Abrechnungen der Schulen genannt. 
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3.2.1.1.3 Saldenbestätigungen 

 

Bisher wurden von kirchlichen und öffentlichen Körperschaften keine Saldenbestätigungen ein-

geholt. Aufgrund der Vielzahl im Jahresabschluss zu berücksichtigender Geschäftsvorfälle 

empfiehlt es sich, künftig auch von kirchlichen Körperschaften für bestehende Darlehen oder 

sonstige Ausleihungen Saldenbestätigungen einzuholen bzw. anderen kirchlichen Körperschaf-

ten zu Prüfungszwecken zu erteilen. 

 

3.2.1.1.4 Unterschriftsberechtigungen und Kontenvollmachten 

 

Zum Zeitpunkt der Prüfung waren die Kontenvollmachten nicht alle auf dem aktuellen Stand. 

Auch hier werden Mängel im internen Kontrollsystem deutlich. Im Zuge der Erneuerung der 

Kontenvollmachten empfiehlt es sich zudem, die Anzahl der erforderlichen Konten, in der Mehr-

zahl Girokonten der Einrichtungen, zu überprüfen und gegebenenfalls quantitativ anzupassen. 

Die Überprüfung und Anpassung der Anzahl der Girokonten wurde inzwischen durch das Lan-

deskirchenamt eingeleitet. 

 

3.2.1.2 Feststellungen zu einzelnen Positionen der Bilanz 

 

3.2.1.2.1 Finanzanlagen 

 

Die Finanzanlagen i.H.v. 90.932.117,28 EUR wurden uns durch entsprechende Nachweise wie 

Saldenbestätigungen und Depotauszüge nachgewiesen. Im Sinne einer effektiveren Prüfung 

und aus Gründen der Übersichtlichkeit empfehlen wir eine optimierte Dokumentation (Ausdruck 

des Finanzbuchhaltungskontos und dahinter geordnet die einzelnen Finanzanlagen sortiert) in 

den Prüfungsordnern und eine eindeutigere Bezeichnung der Finanzanlagen im Anlagespiegel. 

 

Da die Marktwerte zum Bilanzstichtag im Anhang in der Darstellung der Risikostruktur der    

Finanzanlagen den Buchwerten gemäß § 132 Abs. 3 KF-VO gegenübergestellt werden müssen, 

empfehlen wir eine entsprechende Dokumentation über die Ermittlung der jeweiligen Markt-

werte. 

 

Bei Finanzanlagen, welche über einen langen Zeitraum gehalten werden, sollten auch die histo-

rischen Anschaffungskosten dokumentiert sein. 
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3.2.1.2.2 Vorratsinventur 

 

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2012 wurde keine Vorratsinventur durchgeführt. Zur Korrektur 

fehlerhafter Eröffnungsbilanzwerte erfolgte durch die Finanzabteilung eine nachträgliche Wert-

minderung in Höhe von 65% des Eröffnungsbilanzwertes. Dieser wurde gemäß § 142 Abs. 2 

KF-VO ergebnisneutral mit dem Vermögensgrundstock verrechnet. Das gesamt Vorratsvermö-

gen entspricht 0,02 v.H. der Bilanzsumme. 

 

3.2.1.2.3 Sonderposten: Verpflichtungen ggü. Sonder- und Treuhandvermögen 

 

Unter den Sonderposten werden Verpflichtungen gegenüber Sonder- und Treuhandvermögen 

ausgewiesen, ohne dass dieses Vermögen - entgegen den Ausführungen im LKA-Fachkonzept 

Vermögenserfassung und -bewertung - auf der Aktivseite als Sonder- und Treuhandvermögen 

ausgewiesen wird. 

 

3.2.1.2.4 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

 

Während in der Eröffnungsbilanz unter dieser Bilanzposition 685.290,99 EUR als antizipative 

Posten ausgewiesen wurden, hat sich der Ausweis im Jahresabschluss auf 68,4 Mio. EUR (!) 

exorbitant erhöht. Die Differenz in Höhe von 67,7 Mio. EUR zu dem Wert in der Eröffnungs-

bilanz ist in erster Linie bedingt durch eine fehlerhafte Verwendung der „Mitbuchrolle“ bei der 

Erfassung der Ausgangsrechnungen. Das bedeutet konkret, dass den jeweiligen Forderungen 

beim Einbuchen nicht das korrekte Finanzbuchhaltungskonto zugeordnet wird (z.B. Forderun-

gen aus sonstiger öffentlicher Förderung, Forderungen aus Staatsleistungen usw.). Zwar sind 

die Forderungen korrekt als „Forderung“ bilanziert, aber durch Einführung von NKF soll die 

Transparenz der kirchlichen Finanzen erhöht werden. Mit der aufgezeigten Vorgehensweise 

wird dieses Ansinnen konterkariert. So werden beispielsweise Forderungen aus dem Finanz-

ausgleich von ca. 58 Mio. EUR als Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gebucht und 

ausgewiesen statt als Forderungen gegenüber kirchlichen Körperschaften. Eine dezidierte Glie-

derung aller Forderungen und Verbindlichkeiten ist erforderlich, damit die Aussagekraft der Bi-

lanz in Bezug auf die Forderungen und Verbindlichkeiten (von wem bekommt die EKiR Mittel, 

wem schuldet die EKiR Mittel?) gewährleistet ist. 
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3.2.1.2.5 Verbindlichkeiten 

 

Analog gelten unsere unter Abschnitt 3.2.1.2.4 zu den Forderungen benannten Ausführungen 

für die Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz. Hier ist der Ausweis an Verbindlich-

keiten aus Lieferungen und Leistungen von 1,6 Mio. EUR auf 18,5 Mio. EUR angestiegen.  

 

Durch ein entsprechendes Internes Kontrollsystem (festgelegt Prozesse) sollte sichergestellt 

sein, dass alle Buchungen auf den entsprechenden korrekten Konten durchgeführt werden und 

die antizipative Rechnungsabgrenzung korrekt und sachdienlich gemäß Kontenplan dargestellt 

wird. 

 

Unter den Sonstigen Verbindlichkeiten sind Verwahrgeld / durchlaufende Posten i.H.v. 

2.298.441,67 EUR ausgewiesen. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Posten, die noch 

zu Zeiten der kameralen Rechnungslegung gebildet wurden. Auf dem Konto befinden sich ca. 

8.000 Buchungen. Aufgrund der Vielzahl von Geschäftsvorfällen sind wir nicht in der Lage,  

dieses Konto in angemessener Zeit dezidiert zu prüfen. Die Finanzbuchhaltung hat eine  

Dokumentation erstellt, aus welchen Geschäftsvorfällen sich dieses Konto zusammensetzt und 

führt derzeit eine kontinuierliche Kontenklärung durch.   

 

3.2.1.2.6 Zinsabgrenzungen 

 

Zinsen wurden nur in Einzelfällen periodengerecht abgegrenzt. Wir sehen hier Potenzial zur 

Optimierung. 

 

Gemäß § 117 KF-VO sind etwaige gezahlte Stückzinsen beim Erwerb von Finanzanlagen zum 

Zeitpunkt der Anschaffung als sonstiger Vermögensgegenstand (Sonstige Forderung) zu akti-

vieren. Bei Gutschrift der Zinsen ist dieser Vermögensgegenstand aufzulösen. Etwaige gezahlte 

Bankprovisionen oder andere Erwerbsnebenkosten sollen als ARAP aktiviert werden und über 

die Laufzeit der Finanzanlage abgeschrieben werden. Diese Vorschrift wurde bisher noch nicht 

umgesetzt. 

 

Eine Änderung der KF-VO (7. Änderungsverordnung zur Verordnung über das kirchliche Fi-

nanzwesen) sieht inzwischen vor, dass Bankprovisionen und andere Erwerbsnebenkosten mit 

den Anschaffungskosten der Finanzanlage aktiviert werden. 
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3.2.1.2.7 Sonderposten aus Investitionszuschüssen 

 

Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse wurden entgegen § 119 KF-VO nicht nur für 

aktivierungspflichtige Investitionsmaßnahmen sondern teilweise auch für nicht aktivierungs-

pflichtige Sanierungs- bzw. Reparaturaufwendungen an Gebäuden gebildet. Über die Umbu-

chungsliste wurden entsprechende Korrekturen durchgeführt. 

 

3.2.1.2.8 Rückstellungen 

 

Rückstellungen aus kameralen zweckgebundenen Rücklagen 

Unter den Sonstigen Rückstellungen werden Beträge ausgewiesen, die aus früheren zweck- 

bestimmten Umlagen stammen und bis 2011 als kamerale Rücklagen geführt wurden. Neben 

der Pfarrbesoldungsrücklage (24,57 Mio. EUR) handelt es sich hierbei insbesondere um den 

Personalplanungsfonds Pfarrbesoldung (14,28 Mio. EUR), die Finanzausgleichrücklage  

(13,04 Mio. EUR), KED-Mittel (6,88 Mio. EUR) und den Personalausgleichsfonds Kirchenkreise 

(6,02 Mio. EUR). 

 

Das LKA hat den Ausweis als Rückstellungen damit begründet, dass auf diese ehemaligen  

kameralen Rücklagen Rückzahlungsansprüche bestehen und diese damit der Verfügungsmacht 

der EKiR entzogen sind. In der Rechtsauslegung besteht zwischen der Rechnungsprüfung und 

der geprüften Stelle Dissens. U.E. sind diese Positionen mit Ausnahme der Rückstellung für 

den Runden Tisch „Heimerziehung“ (1,19 Mio. EUR) unter den zweckgebundenen Rücklagen 

auszuweisen, da es sich um umlagefinanzierte und mit Zweckbestimmung versehene Mittel der 

EKiR handelt, deren Verwendung durch das Leitungsgremium beschlossen wird. Für den Aus-

weis als Rückstellung fehlt zudem die wirtschaftliche Verursachung in den abgeschlossenen 

Perioden, da diese Beträge niemals in den Vorperioden Aufwand dargestellt haben. Zudem 

wurden den Positionen erwirtschaftete Zinsanteile zugeführt, was gegen den Ausweis als Rück-

stellung spricht, da deren Höhe als Eventualverbindlichkeiten nicht von der Höhe erwirtschafte-

ter Zinsen abhängig sein kann. Hierdurch wird das Reinvermögen der EKiR um 70,82 Mio. EUR 

zu niedrig ausgewiesen.  

 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf unsere Ausführungen in Abschnitt 4  

„Regelungsbedarf“. 
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Versorgungsrückstellungen 

Unter den Versorgungsrückstellungen in Höhe von 1.756,9 Mio. EUR sind folgende drei Positi-

onen ausgewiesen: 

 Pensionsverpflichtungen: 1.176,4 Mio. EUR 

 Verpflichtungen aus Beihilfeansprüchen der Pensionäre 558,7 Mio. EUR 

 Anteil der EKiR an den Beihilfe- und Versorgungs- 

verpflichtungen für Lehrer aus NRW       21,8 Mio. EUR 

 1.756,9 Mio. EUR 

 

Während die Pensionsverpflichtungen in Höhe des nicht gedeckten Fehlbetrages der VKPB auf 

Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens, welches für die VKPB erstellt wurde, 

gebildet wurden, lagen für die beiden übrigen Verpflichtungen keine versicherungsmathemati-

schen Gutachten vor. Beide Werte wurden durch Beschluss der Kirchenleitung vom 21.08.2012 

festgelegt und unverändert aus der Eröffnungsbilanz übernommen. 

 

Die Bildung der Verpflichtungen aus Beihilfeansprüchen der Pensionäre erfolgte in Anlehnung 

an eine Berechnung der Fa. Heubeck AG für die gesamte VKPB zum 31.12.2010, wobei die 

Datengrundlagen für diese Kalkulation (Stichtag, Gehaltstrend) nicht mit denen des versiche-

rungsmathematischen Gutachtens zur Ermittlung der Pensionsverpflichtungen bei der VKPB 

übereinstimmen. 

 

Die Berechnung der Beihilfe- und Versorgungsverpflichtungen für Lehrer aus NRW bemisst sich 

nach dem nicht-refinanzierten Anteil (6 v.H.) des durchschnittlichen Wertes der Pensionsrück-

stellungen für Lehrer aus NRW. Die Herkunft und Berechnung dieses Wertes war von uns auf-

grund fehlender Ermittlungsgrundlagen nicht überprüfbar. 

 

Wir halten für die Berechnung der Versorgungsrückstellungen für Verpflichtungen aus Beihil-

feansprüchen der Pensionäre und für Beihilfe- und Versorgungsverpflichtungen für Lehrer aus 

NRW die Einholung von versicherungsmathematischen Gutachten für erforderlich, wobei als 

Prämisse eine identische Gehaltsdynamik für alle Bestandteile der Versorgungsrückstellungen 

unterstellt werden sollte und sich der hierfür zu kalkulierende Zinssatz an der real erzielbaren 

Verzinsung orientieren sollte. 
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Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit 

Für die Mitarbeitenden des LKA sowie der landeskirchlichen Einrichtungen wurden Urlaubs-

rückstellungen in Höhe von 948 TEUR aufgrund individueller Personalkosten und Urlaubs-

ansprüchen gebildet. Die Urlaubsrückstellung für Pfarrer und Superintendenten in Höhe von 

knapp 4.961 TEUR wurde aus der Eröffnungsbilanz unverändert übernommen und basiert auf 

einheitlichen Bezügen und pauschalierten Urlaubsansprüchen von acht bzw. zehn Tagen zum 

Jahresende. 

 

Gemäß § 115 Abs. 3. KF-VO kann auch für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub eine 

Bewertung nach dem gewogenen Durchschnitt vorgenommen werden. Die Ermittlung der  

Urlaubsansprüche ist jedoch nicht dokumentiert. 

 

Für geleistete Mehrarbeit der Mitarbeitenden des LKA wurde entgegen der Anforderung des 

Fachkonzeptes keine Rückstellung gebildet. Laut Fachkonzept muss die Rückstellung nicht 

gebildet werden, wenn auf die finanzielle Abgeltung von Mehrarbeit verzichtet wird. Ein  

ent-sprechender Beschluss wurde jedoch nicht gefasst, so dass Mehrarbeitsrückstellungen zu  

bilden sind. 

 

Rückstellung Sabbatjahr 

Nach der Sabbatjahrregelung erhalten Pfarrer sechs Jahre verringerte Bezüge, um dann im 

siebten Jahr unter Beibehaltung der Bezüge freigestellt zu werden. Für diesen Erfüllungsrück-

stand ist bisher keine Rückstellung gebildet worden. Dem RPA wurde mitgeteilt, dass derartige 

Rückstellungen ab dem Haushaltsjahr 2014 berücksichtigt werden sollen. 

 

 

3.2.1.3 Feststellungen zu einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung 

 

3.2.1.3.1 Personalaufwand 

 

Für die Bezüge der Kirchenbeamten und für die Beschäftigtenentgelte der Angestellten konnte 

uns kein Nachweis in einer geeigneten Form (z.B. durch Abrechnungslisten des Rechenzent-

rums „sog. Urbelege bzw. Bruttopersonalkostenlisten“ o.ä.) erbracht werden.  
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In 2012 wurden die Abrechnungsdateien der „bbz - Beihilfe und Bezüge Zentrum GmbH“, wel-

che nur in elektronischer Form existieren, über die Finanzabteilung des LKA mit Hilfe einer ex-

ternen Mitarbeiterin der Fa. Steria-Mummert bereitgestellt und umfangreich manuell aufbereitet, 

um hieraus Buchungsdateien zu generieren. Diese Arbeiten waren notwendig, da die Dateien 

mehrere Rechtsträger beinhalteten und zudem Kontenzuordnungen bzw. Zuordnungskorrektu-

ren erforderlich waren. Im Jahr 2013 wurde diese Aufgabe intern erledigt. Für das Jahr 2014 ist 

eine Schnittstelle eingerichtet, die eine automatische Verbuchung gewährleisten soll. 

 

Zum Nachweis der Buchungen dienen daher im Wesentlichen manuelle intern erzeugte elektro-

nische Dateien (Excel-Listen). Elektronische Excel-Listen sind nicht revisionssicher, da diese 

nachträglich veränderbar sind, ohne dass diese Veränderung revisionsfest dokumentiert wird.  

 

Eine Abstimmung der in der Finanzbuchhaltung verbuchten Personalkosten mit den Original-

dateien der bbz war nur in Einzelfällen möglich, da neben den elektronischen Buchungssätzen 

der bbz, noch weitere manuelle Buchungen in sehr hoher Anzahl vorgenommen wurden.  

 

Beispielsweise wurden auf dem # 601100 „Bezüge der PfarrerInnen“ und # 601101 „Bezüge der 

PfarrerInnen KTR“ neben den Daten der bbz noch rund 100 manuelle weitere Buchungen vor-

genommen, was eine Abstimmung mit den von der bbz gelieferten Daten, in angemessener 

Zeit, unmöglich macht - Damit war das Prüfungsgebiet „Personalaufwand“ mit einem Ausgabe-

volumen von rd. 321 Mio. EUR (Bezüge, Gehälter, Löhne und soziale Abgaben) im Abschluss 

2012 letztendlich nicht prüffähig.  

 

Da erst ab dem Jahr 2014 eine automatische Schnittstelle eingerichtet ist, kann vor 2014 keine 

adäquate Personalkostenprüfung vorgenommen werden. Es handelt sich um eine wesentliche 

Position der Ergebnisrechnung. Wir erwarten in Zukunft im Rahmen der Jahresabschlussvorbe-

reitung in den Jahresabschlussordnern eine nachvollziehbare Abstimmung, ausgehend von den 

Urbelegen des Dienstleisters und den Buchungsdaten der Finanzbuchhaltung im Bereich der 

Personalkosten der EKiR. Derartige ratierliche Abstimmungen sind Bestandteil eines internen 

Kontrollsystems. Die Entgeltabrechnung besteht mittlerweile aus vielen einzelnen Prozessen 

und ist heute ein komplexer Teilbereich der Personalwirtschaft. Durch die stetige Entwicklung 

neuer Software und durch viele neue rechtlichen Vorgaben ist die Fehlerlastigkeit durch Über-

zahlungen, falsch berechneten Abzügen oder fehlerhaften Systemsteuerungen in den letzten 

Jahren immer größer geworden.  
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Um die Risiken solcher Fehler zu minimieren, ist die Implementierung eines internen Kontroll-

systems (IKS) dringend erforderlich. Das IKS soll sicherstellen, dass die einzelnen Prozesse 

reibungslos funktionieren, und es regelt in Bezug auf die Entgeltabrechnung alle Grundsätze, 

Verfahren und Maßnahmen, die zur revisionssicheren Abwicklung erforderlich sind. Solange 

dem RPA keine abschließende Abstimmung der durch den jeweiligen Dienstleister berechneten 

und abgeführten Personalkosten sowie der in der Finanzbuchhaltung verbuchten Personal-

kosten vorgelegt wird, kann diese Position der Ergebnisrechnung zukünftig nicht abschließend 

geprüft werden. 

 

Der Versorgungsaufwand für die Kirchenbeamten im Ruhestand wurde durch Abrechnungen 

der Versorgungskasse VKPB nachgewiesen. 

 

Die Position „Personalaufwand“ in der Ergebnisrechnung wird bei zukünftigen Prüfungen unse-

re besondere Aufmerksamkeit erfahren. Es gibt allerdings keine Anhaltspunkte, dass Unregel-

mäßigkeiten vorliegen. 

 

 

3.2.1.3.2 Erträge aus der Abwicklung von Beihilfen 

 

Kirchliche Körperschaften entrichten für jeden Beamten und Jahr einen Pauschalbetrag i.H.v. 

4.000,- EUR an das LKA zur Deckung der Beihilfezahlungen. Auf dem entsprechenden  

Einnahmekonto der EKiR sind lediglich 20.333,33 EKiR verbucht, Forderungen sind nicht aus-

gewiesen. 

 

Unsere Prüfungshandlungen haben ergeben, dass für den Einzug von Beihilfen für Kirchen-

beamte von den jeweiligen Kirchenkreisen und anderen Dienststellen keine festgelegten  

Prozesse existieren. So wurden im Jahr 2012 die entsprechenden Beträge (4.000,- EUR pro 

Kirchenbeamten) nicht eingefordert, sondern die Zahlung der entsprechenden Beträge ohne 

Anforderung erwartet, ein etwaiger Zahlungseingang wurde nicht nachgehalten. Hierdurch sind 

alleine nur für das Berichtsjahr 2012 Erträge in Höhe von rd. 700.000,- EUR nicht berechnet 

worden und teilweise auch nicht vereinnahmt. Offensichtlich waren Verfahrensabläufe auch in 

den vergangenen Jahren nicht unmissverständlich geregelt. 
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Wir halten daher für dringend erforderlich, dass 

 

 Rechnungen für zurückliegende Jahre an die betreffenden Körperschaften gestellt  

werden, 

 der Zahlungseingang überwacht wird, 

 für die zurückliegenden Jahre die Vollständigkeit der Zahlungseingänge geprüft wird. 

 

Gemäß Amtsblattverfügung vom 28. Februar 2007 (KABl. Nr. 4 vom 16. April 2007, S. 122) 

werden die Einnahmen und Ausgaben zur Ermittlung des Pauschalbeitrages für die Folgejahre 

gegeneinander abgeglichen und der Durchschnittsbetrag pro Stelle jährlich errechnet. Der Be-

trag i.H.v. von 4.000,- EUR ist seit dem Jahre 2008 unverändert. Eine interne Berechnung des 

RPA hat ergeben, dass der Betrag sowohl für das Jahr 2012 als auch für das Jahr 2013 aus-

kömmlich war, jedoch wurden bei unserer Berechnung weder die Bearbeitungskosten noch 

sonstige Overheadkosten berücksichtigt. Wir empfehlen daher, die Angemessenheit des Pau-

schalbetrages in Höhe von 4.000,- EUR pro Kirchenbeamtenverhältnis zu überprüfen und ge-

gebenenfalls anzupassen. 

 

Wie uns die geprüfte Stelle mitgeteilt hat, wurden die entsprechenden Forderungen, ausgehend 

vom Jahre 2008 inzwischen ermittelt und sollen den entsprechenden Adressaten mitgeteilt wer-

den. Die Angemessenheit des Betrages wurde überprüft und es soll ggf. ab dem Jahre 2016 

eine Anpassung erfolgen. 

 

3.2.1.3.3 Mieterträge 

 

Da die Verwaltung der Liegenschaften der EKiR vom LKA Abt. VI Dez. VI.3 zum 01.04.2012 

(unterjährig!) im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages auf die VKPB in Dortmund überge-

gangen ist, erfolgte unsere Prüfung der entsprechenden Erlöse (im Wesentlichen Mieterträge 

und Nebenkostenvorauszahlungen) und Aufwendungen über die Abrechnungen der VKPB auf 

Basis vorliegender Mietverträge und Eingangsrechnungen. Die Liegenschaftsbuchhaltung der 

VKPB lag uns zur Einsichtnahme vor, war jedoch nicht Gegenstand der Prüfung.  
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Bis zu unserer Berichtsabfassung wurden zwischen der Liegenschaftsbuchhaltung der VKPB 

und der Abt. VI (Dez. VI.1 und Dez. VI.3) des Landeskirchenamtes der EKiR intensive Abstim-

mungen durchgeführt. Wir haben uns diese Abstimmungen erläutern lassen, haben teilweise an 

entsprechenden Sitzungen teilgenommen und Einsicht in entsprechende Abstimmungspapiere 

genommen. 

 

Die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung werden bei 

der VKPB ratierlich erfasst und gebucht. Auf entsprechenden Verrechnungskonten der EKiR 

werden die Salden dieser Konten übernommen.  

 

Mieterträge und entsprechende Aufwendungen im Zusammenhang mit den Liegenschaften der 

EKiR sind wesentliche Posten der Ergebnisrechnung. Dieser Bereich wird daher bei unseren 

zukünftigen Prüfungen unsere besondere Aufmerksamkeit erfahren.   

 

 

3.2.1.4 Feststellungen zum Anhang 

 

3.2.1.4.1 Risikostruktur der Finanzanlagen 

 

 

Entgegen § 132 Abs. 3 KF-VO wurden in der Darstellung der Risikostruktur der Finanzanlagen 

den Buchwerten die Marktwerte nicht gegenübergestellt. Des Weiteren haben wir zur  

Risikostruktur der Finanzanlagen folgende Feststellungen getroffen: 

 

Wir haben geprüft, ob die Kapitalanlagen die Kriterien der Regelungen zur Anlage von Kapital-

vermögen vom 12.12.2006, veröffentlicht im KABl der EKiR Nr.1 / 2007, erfüllen (Die Anlage-

richtlinien vom 17.04.2015 (KABl. Nr. 6 2015, S.148) sind auf die Prüfung des Jahresabschlus-

ses EKiR per 31.12.2012 nicht anwendbar, da sie erst in 2015 in Kraft getreten sind). 

 

Die Regelung zur Anlage von Kapitalvermögen vom 12.12.2006 bestimmt, dass hinsichtlich der 

Beurteilung von Kapitalanlagen auf Ratings zurückgegriffen wird. Hierzu enthält die Regelung 

eine Rating-Tabelle „Investmentgrade“. Ein Rating ist im Finanzwesen eine Einschätzung der 

Bonität des Schuldners. Häufig werden die Ratings durch eigens hierauf spezialisierte Ratinga-

genturen in Form von Ratingcodes von A bis D vergeben. 
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Die Rating-Einstufungen in der Regelung zur Anlage von Kapitalvermögen beziehen sich auf 

den Katalog von Standard & Poor`s.  

 

Die Rating-Tabelle enthält folgende Kategorien: 

1. Geringes Verlustrisiko  

2. A mäßiges Verlustrisiko und B mäßiges Verlustrisiko 

3.  erhöhtes Verlustrisiko  

 

Die Kapitalanlagen sind laut Anlagenspiegel breit gestreut. 

 

Teilweise finden sich Rating-Einschätzungen einer Rating-Agentur zu den Kapitalanlagen, teil-

weise waren diese im Internet nicht zu ermitteln. Es ist darauf hinzuweisen, dass von den heuti-

gen Rating-Einstufungen ausgegangen werden muss (Juli 2015). Frühere Rating-Einstufungen 

liegen nicht vor. Rating-Einstufungen zu Kapitalanlagen, die im Jahr 2012 veräußert wurden, 

wurden nicht geprüft. Es ist zu beachten, dass Rating-Einstufungen Veränderungen unterliegen. 

Die ermittelten Rating-Einstufungen stellen also nur eine Momentaufnahme dar.  
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Zur Beurteilung der Rating-Einstufungen diente nachstehende Tabelle: 
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Die Rating-Tabelle aus dem KABl. vom 15. Januar 2007 S. 4: 
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Die Prüfung ergab im Einzelnen: 

 

Kapitalanlage Buchwert per 31.12.2012 EUR    Rating 

 

Anleihe RBS ABN1WQ 3.809.250,00 unbekannt 

Devif-Fonds Nr. 469   1.531.110,20 unbekannt 

KCD Union Nachhaltig Renten   2.998.630,80 unbekannt 

Devif-Fonds Nr. 35 19.951.398,70 unbekannt 

A1G0A4 EFSF      112.335,55 unbekannt 

A1G0AF EFSF        75.000,00 unbekannt 

A1G0AG ESFS        75.000,00 Rating entzogen 

HSH Nordbank HSH2H1 915.975,00 B11 

HSH Nordbank HSH2H2 1.036.500,00 B12 

RaboBk A0D2FT   1.639.000,00 unbekannt 

RaboBk A0DZZS   2.472.300,00 Rating entzogen 

Anleihe RBS A0E8MU 907.500,00 unbekannt 

Ned,Watersch. 640.100,00 Aaa 

RaboBk A0G8JB 1.638.000,00 Aa2 

INTESA SAN 4.801.500,00 Baa1 

Fairworld 48.466,00 unbekannt 

Genussrecht KD-Bank  2.500.000,00 unbekannt 

Erste Group   1.000.000,00 Rating entzogen3 

MI-Fonds 301 27.553.536,09 unbekannt 

Hypobank Anleihe  3.000.000,00 Aa2 

Israel Bond 180.000,00 unbekannt 

KCD Aktien 5.294.390,40 unbekannt 

KCD Nachhaltig     145.782,82 unbekannt 

 

                                                           
1
 Die HSH Nordbank ist Mitgliedsinstitut der Sparkassen Finanzgruppe. Das Sicherungssystem der Sparkassen-

Finanzgruppe schützt Einlagen bei einer Sparkasse, einer Landesbank oder Landesbausparkasse. 

 
2
 Siehe Fußnote 1. 

3
 Die Erste Group ist Mitglied des Haftungsverbundes der österreichischen Sparkassen. 
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In drei Fällen wurde festgestellt, dass das Rating entzogen wurde. Gründe hierfür sind dem 

RPA nicht bekannt. 

 

Die beiden Anleihen bei der HSH Nordbank, HSH2H1 und HSH2H2 haben jeweils das Rating 

B1 von MOODY`S. Sie sind damit in der Rating-Tabelle Investmentgrade der Anlage von  

Kapitalvermögen nicht mehr einordbar, denn die Tabelle endet mit Ziffer 3 „erhöhtes Risiko“ – 

Festverzinsliche Euro-Wertpapiere mit Bonität von BBB+ bis BBB-. 

 

Nach der oben angeführten Tabelle handelt sich bei einer mit „B1“ eingestuften Anleihe um eine 

hochspekulative Anlage. Die Anlagerichtlinien vom 17.04.2015 qualifizieren B1 als „sehr speku-

lativ, generell fehlende Charakteristika eines wünschenswerten Investments, langfristige  

Zinszahlungserwartung gering.“ 

 

Die Anleihe INTESA SANPAOLO SPA mit einem Buchwert von 4.801.500,00 EUR und mit  

einem Rating von „Baa1“ ist noch in die Kategorisierung der Anlage von Kapitalvermögen  

einordbar, und zwar unter Ziffer 3 „erhöhtes Verlustrisiko“. „Eine Anlage von kirchlichen Geldern 

darf in dieser Kategorie bis zu 10% des Kapitalvermögens betragen, wenn in 2. B. die 30% 

noch nicht ausgeschöpft sind (maximal 9% Aktienanteil am Gesamtvermögen)“.  

 

Wir empfehlen zu prüfen, welche der aufgeführten Anlagen sich aktuell noch im Bestand be-

finden. 

 

Soweit noch nicht vorhanden, sollte zu jeder sich noch im Bestand befindlichen Kapitalanlage - 

gegebenenfalls über die Depot führende Bank - eine Rating-Einstufung eingeholt werden. In 

den Fällen, in denen das Rating entzogen wurde, sollte der Grund hierfür ermittelt werden. 

 

Die Ratings der im Bestand gehaltenen Anleihen sind regelmäßig (mindestens jährlich) zu 

überprüfen. Sollte ein Mindestrating unterschritten werden, so muss diese Anleihe innerhalb von 

sechs Monaten aus dem Bestand verkauft werden. Dies schreiben die Regelung zur Anlage von 

Kapitalvermögen vom 12. Dezember 2006 sowie die Anlagerichtlinien vom 17. April 2015 ver-

bindlich vor.   
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3.2.1.4.2 Verbindlichkeitenspiegel 

 

Die Darlehensverbindlichkeiten wurden im Verbindlichkeitenspiegel entgegen den Bestimmun-

gen des § 136 Absatz 2 KF-VO nicht betragsmäßig nach den vorgegebenen Restlaufzeiten auf-

geteilt, sondern mit dem gesamten zum 1. Januar 2012 valutierenden Wert der gesamten Rest-

laufzeit des Darlehens zugeordnet. Somit ist für die Liquiditätsplanung nicht ersichtlich, welche 

Darlehensanteile bereits vor dem Darlehensablauf zu tilgen sind.“ 

 

 

 

3.2.2 Erläuterungen zur Gesamtaussage  

 

3.2.2.1 Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen  

 

Zur Darstellung der Bewertungsgrundlagen und der nicht in der Eröffnungsbilanz enthaltenen 

Haftungsverhältnisse und Risiken wird auf den als Anlage 3 beigefügten Anhang verwiesen. 

 

Zur Bewertung der Versorgungsverpflichtungen sowie des Ausgleichspostens Versorgungs-

sicherung geben wir darüber hinaus folgende Erläuterungen: 

 

In der Schlussbilanz werden auf der Passivseite Versorgungsrückstellungen in Höhe von 

1.756,9 Mio. EUR (EB: 1.772,8 Mio. EUR) bilanziert, die sich aus Pensionsverpflichtungen i.H.v. 

1.176,4 Mio. EUR (EB: 1.192,3 Mio. EUR), Verpflichtungen aus Beihilfeansprüchen der Pensio-

näre i.H.v. 558,7 Mio. EUR (EB: 558,7 Mio. EUR) sowie Beihilfe- und Versorgungsverpflichtun-

gen für Lehrer aus NRW i.H.v. 21,8 Mio. EUR (EB: 21,8 Mio. EUR) zusammensetzen.  

 

Gemäß § 5 Abs. 1 LKVwO wurde für die Pensionsverpflichtungen die Rückstellung in Höhe des 

nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages der Versorgungskasse, der auf die Evangeli-

sche Kirche im Rheinland entfällt, gebildet. Der Anteil wurde über personenbezogene Beiträge 

von der VKPB ermittelt. 
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Auf der Aktivseite wird unter den sonstigen Forderungen und Vermögensgegenständen ein 

Ausgleichsposten Versorgungssicherung i.H.v. 1.503,6 Mio. EUR (EB: 1.548,1 Mio. EUR)  

aktiviert. Dieser Ausgleichsposten stellt die Forderung gegenüber den Kirchenkreisen und  

Kirchengemeinden aus deren Beteiligung an den Versorgungsverpflichtungen dar. Er setzt sich 

im Wesentlichen aus dem Anteil von 89,9% der passivierten Versorgungsrückstellung, abzüg-

lich. einer gemäß § 5 Abs. 2 LKVwO zu bilanzierenden Forderungen gegenüber der VKPB für 

zusätzlich geleistete Versorgungssicherungsbeiträge, zusammen. 

 

Der Aufteilungsschlüssel von 89,9% zu 10,1% wurde in Anlehnung an § 12 Abs. 1 Finanzaus-

gleich Gesetz gewählt und findet in der EKiR Anwendung, wenn es um die wirtschaftliche  

Gewichtung des Verhältnisses zwischen der landeskirchlichen Ebene und den Kirchenkreisen 

geht. Da eine genaue Aufteilung der Versorgungsverpflichtungen zwischen EKiR sowie  

Kirchenkreisen und Kirchengemeinden rechnerisch nicht möglich ist, wurde dieser Aufteilungs-

schlüssel zur Berechnung der Forderung der EKiR beibehalten. 

 

Da nach § 120 Abs. 1 KF-VO bei den Kirchenkreisen und Kirchengemeinden keine entspre-

chenden Verpflichtungen auszuweisen sind, stehen den durch den Ausgleichsposten ausge-

wiesenen Forderungen zudem keine entsprechenden Gegenpositionen in den Bilanzen der 

Gemeinden und Kirchenkreise gegenüber. Hier erfolgt lediglich eine entsprechende Erläuterung 

im Anhang. 

 

 

3.2.2.2 Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens- und Finanzlage 

 

Mit der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2012 wird erstmals ein vollständiger Nachweis über das 

Vermögen und die Schulden der EKiR auf der Basis des neuen kirchlichen Finanzwesens NKF 

vorgelegt. Im Laufe des Jahres 2012 wurden diese Werte fortgeschrieben und zum 31.12.2012 

in einer Schlussbilanz bilanziert. In der nachfolgenden Übersicht werden die Vermögens- und 

Kapital sowie Schuldposten der Schlussbilanz zum 31.12.2012 zusammengefasst und analy-

siert. 

 

 

 

 



 
 

 

 

33 
Rechnungsprüfungsamt der Rechnungsprüfungsstelle Düsseldorf 

3.2.2.2.1 Die Struktur der Posten der AKTIVA 

 

 
 

Die Immateriellen Vermögensgegenstände i.H.v. 290 TEUR beinhalten Softwarelizenzen.  

 

Das Sachanlagevermögen von 158.276 TEUR setzt sich im Wesentlichen aus unbebauten 

Grundstücken (5.162 TEUR), bebauten Grundstücken (133.486 TEUR), der Position Kunstwer-

ke, sonstige Einrichtung und Ausstattung (17.529 TEUR) und Historische Bücher, Medien und 

Fachliteratur (9.345 TEUR) zusammen. Die auf das Anlagevermögen entfallenden Investitions-

zuschüsse von Dritten werden in Höhe von 5.961 TEUR unter den Sonderposten ausgewiesen 

und dieser Sonderposten wird in Höhe der anteiligen Abschreibungen auf die geförderten An-

lagegüter ertragswirksam aufgelöst. 

 

Unter den Finanzanlagen von 181.923 TEUR werden mit 90.932 TEUR Kapitalanlagen und mit 

72.278 TEUR zusätzlich geleistete Versorgungssicherungsbeiträge an die VKPB ausgewiesen. 

Unter den Kapitalanlagen befinden sich neben festverzinslichen Wertpapieren im Wesentlichen 

Fondsanteile. 

 

Der Ausgleichsposten für Versorgungslasten wurde dem Umlaufvermögen und damit dem kurz-

fristigen Vermögen zugeordnet. Er bildet mit 1.503.667 TEUR den größten Teil des Umlauf-

vermögens und bildet im Wesentlichen den Anteil der Kirchenkreise und -gemeinden an den 

Versorgungslasten ab. Die Forderungen an kirchliche Körperschaften von 15.104 T€ resultieren 

nahezu ausschließlich aus dem Finanzausgleich bzw. noch ausstehenden Umlagen (wir weisen 

hier auf eine fehlende Aussagekraft hin, vgl. Abschn. 3.2.1.2.4). Die Liquiden Mittel i.H.v. 

13.262 TEUR betreffen im Wesentlichen Kontokorrent, Tagegeld, Sparguthaben und Barkas-

senbestände. 

SB EB SB / EB SB  / EB
31.12.2012 01.01.2012 Differenz Differenz

EUR v.H. EUR v. H. EUR v.H.
Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände 289.694,90            0,01      247.056,70            0,01      42.638,20         0,00          
Nicht realisierbares Sachanlagevermögen 74.918,80              0,00      228.068,04            0,01      153.149,24 -      0,01 -         
Realisierbares Sachanlagevermögen 158.201.523,62     8,09      155.521.133,00     7,88      2.680.390,62    0,21          
Sonder- und Treuhandvermögen -                          -         -                          -         -                     -             
Finanzanlagen 181.922.965,19     9,30      172.840.892,24     8,75      9.082.072,95    0,54          
Umlaufvermögen

Vorräte 669.559,54            0,03      313.027,27            0,02      356.532,27       0,02          
Forderungen an kirchliche Körperschaften 15.104.293,93       0,77      62.250.009,71       3,15      47.145.715,78 - 2,38 -         
Forderungen an öffentlich-rechtliche Körperschaften 175.000,00            0,01      1.531.834,67         0,08      1.356.834,67 -   0,07 -         
Ausgleichsposten für Versorgungslasten 1.503.667.426,36  76,85    1.548.139.201,55  78,40    44.471.775,19 - 1,56 -         
Weitere Forderungen und Vermögensgegenstände 70.769.418,42       3,62      1.063.089,08         0,05      69.706.329,34  3,56          
Liquide Mittel 13.262.065,20       0,68      21.132.540,93       1,07      7.870.475,73 -   0,39 -         
Rechnungsabgrenzungsposten 12.586.871,60       0,64      11.365.276,13       0,58      1.221.595,47    0,07          
Bilanzsumme Akitva 1.956.723.737,56  100,00  1.974.632.129,32  100,00  17.908.391,76 - 
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SB EB SB / EB SB  / EB
31.12.2012 01.01.2012 Differenz Differenz

EUR v.H. EUR v. H. EUR v.H.
Reinvermögen

Vermögensgrundbestand 6.435.474,59         0,33      5.041.296,04         0,26      1.394.178,55    0,08    
Zweckgebundene Rücklagen 22.523.881,16       1,16      18.762.271,46       0,95      3.761.609,70    0,21    
Sonderposten 10.932.913,47       0,56      9.682.663,51         0,49      1.250.249,96    0,07    
Rückstellungen

Versorungsrückstellungen 1.756.925.298,00  90,31    1.772.806.487,07  89,78    15.881.189,07 - 0,53    
Clearingrückstellungen -                          -         -                          -         -                     -       
Sonstige Rückstellungen 87.969.598,35       4,52      103.070.904,46     5,22      15.101.306,11 - 0,70 -   
Verbindlichkeiten

Verb. aus Kirchensteuern -                          -                          
Verb. ggü. kirchl. Körperschaften 12.567.075,50       0,65      36.519.036,41       1,85      23.951.960,91 - 1,20 -   
Verb. ggü. öff.-recht. Körperschaften 148.456,46 -           0,01 -     51.976,56              0,00      200.433,02 -      0,01 -   
Verb. aus Lieferungen und Leistungen 18.566.751,57       0,95      1.618.344,73         0,08      16.948.406,84  0,87    
Darlehensverbindlichkeiten 7.131.294,05         0,37      7.814.800,25         0,40      683.506,20 -      0,03 -   
Sonstige Verbindlichkeiten 19.593.360,44       1,01      19.234.840,45       0,97      358.519,99       0,03    
Passive Rechnungsabgrenzung 2.983.765,90         0,15      29.508,38              0,00      2.954.257,52    0,15    
Bilanzsumme Passiva 1.945.480.956,57  100,00  1.974.632.129,32  100,00  29.151.172,75 - 

Unter dem transitorischen Rechnungsabgrenzungsposten der AKTIVA ARAP werden Beam-

tenbezüge für den Monat Januar 2013 ausgewiesen, die bereits Ende Dezember 2012 zah-

lungswirksam waren. 

 
3.2.2.2.2 Die Struktur der Posten der Passiva 
 
 
 

 

 
Der Vermögensgrundbestand i.H.v. 6.435 TEUR und die Zweckgebundenen Rücklagen i.H.v. 

22.524 TEUR weisen als Reinvermögen kumuliert 1,49 v.H. der Bilanzsumme aus. Der größte 

Teil entfällt auf die Rücklagen (22.524 EUR), davon 17.175 TEUR Substanzerhaltungsrücklage. 

Die Rücklagen sind finanzgedeckt. 

 

Unter dem Sonderposten (10.933 TEUR) werden mit 5.961 TEUR Sonderposten aus Investi-

tionszuschüssen, mit 4.503 TEUR Verpflichtungen gegenüber Sondervermögen - ausschließlich 

rechtlich unselbständige Stiftungen - und mit 422 TEUR Verpflichtungen gegenüber Treuhand-

vermögen bilanziert. 

 

Die Rückstellungen (ins. 1.844.895 TEUR) betreffen mit 1.756.925 TEUR größtenteils Versor-

gungsrückstellungen. Unter den Sonstigen Rückstellungen werden Beträge ausgewiesen, die 

aus früheren zweckbestimmten Umlagen stammen und bis 2011 als kamerale Rücklagen ge-

führt wurden. Neben der Pfarrbesoldungsrücklage (24,57 Mio. EUR) handelt es sich hierbei 

insbesondere um den Personalplanungsfonds Pfarrbesoldung (14,28 Mio. EUR), die Finanz-

ausgleichrücklage (13,04 Mio. EUR), KED-Mittel (6,88 Mio. EUR) und den Personalausgleichs-

fonds Kirchenkreise (6,02 Mio. EUR). Bezüglich unserer Würdigung dieser Positionen vgl. Ab-

schnitt 3.2.1.2.8. 
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Der Ausweis der Verbindlichkeiten entfällt mit 12.567 TEUR im Wesentlichen auf Verbindlich-

keiten gegenüber kirchlichen Körperschaften, nahezu ausschließlich an kirchliche Körperschaf-

ten zurückzuzahlende Umlagen. Die Sonstigen Verbindlichkeiten von 19.593 TEUR enthalten 

mit 10.731 TEUR noch abzuführende Versorgungssicherungsbeiträge. 

 

Unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden erhaltene Mieten für 2012 ver-

bucht. In den passiven Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Betrag i.H.v. 1.187 TEUR enthal-

ten welcher zu den Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungen zu zählen ist. Dieser 

Betrag hätte daher noch auf der Passivseite der Bilanz umgegliedert werden müssen, was aber 

aus Zeitgründen nicht mehr durchgeführt wurde. 

 

 

3.2.2.2.3 Finanzlage 

 

Die Einführung des NKF soll die Transparenz über die Kirchliche Körperschaft erhöhen  

(„Maximale Transparenz“). Höhere Transparenz unterstützt die Verantwortlichen der kirchlichen 

Körperschaft bei der Leitung und Führung. Letztendlich ist eine hohe Transparenz auch eine 

vertrauenssichernde Maßnahme den Kirchengliedern gegenüber, „wofür werden meine  

Kirchensteuern verwendet?“. 

 

Die Berechnung von geeigneten Kennzahlen und Liquiditätsgraden ist ein Werkzeug, welches 

der kirchlichen Körperschaft durch die Einführung des NKF zur Verfügung steht. Die Berech-

nung dieser Kennzahlen ist allerdings ohne Sinn, solange auf den einzelnen Finanzbuchhal-

tungskonten nicht, wie im Kontenplan vorgesehen, gebucht wird (vgl. hierzu unsere Ausführun-

gen in Abschnitt 3.2.1.2.4). 

 

Analog zu den von uns exemplarisch dargestellten Kennzahlen in unserem Prüfungsbericht zur 

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012, geben wir auch in diesem Bericht die entsprechenden Kenn-

zahlen wieder, gleichwohl wissen wir, dass die Aussagekraft dieser Kennzahlen sehr gering ist.  
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Die Liquiditätslage per 31.12.2012: 
   
 

 
 

 

Unter den kurzfristigen Forderungen werden die Forderungen an kirchliche Körperschaften, 

öffentlich-rechtliche Körperschaften und weitere Forderungen und Vermögensgegenstände aus-

gewiesen. Der Ausgleichsposten für Versorgungslasten ist in der Liquiditätsdarstellung nicht be-

rücksichtigt, da er zwar im Umlaufvermögen ausgewiesen wird, aber zur Deckung der langfristi-

gen Versorgungsrückstellungen dient. 

 

Zum Bilanzstichtag weist die Liquiditätslage eine Überdeckung in Höhe von 35.760 TEUR aus. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der größte Teil der kurzfristigen Aktiva aus Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen besteht (vgl. hierzu unsere Ausführungen in Abschnitt 3.2.1.2.4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

SB EB SB / EB
31.12.2012 01.01.2012 Differenz

EUR EUR EUR
Liquide Mittel 13.262.065,20  21.132.540,93  7.870.475,73 -   
Abz. Kurzf. Fremdkapital
     Kurzfr. Rückstellungen 14.213.608,20  15.095.354,91  881.746,71 -      
     Kurzfr. Verb. 1 Jahr 47.607.712,92  50.752.053,35  3.144.340,43 -   
     PRAP 2.983.765,90    29.508,38         2.954.257,52    
Liquidität 1. Ordnung 51.543.021,82 - 44.744.375,71 - 6.798.646,11 -   

Zuz. 
    Kurzfr. Ford. u. ARAP 86.633.489,72  76.210.209,59  10.423.280,13  
Liquidität 2. Ordnung 35.090.467,90  31.465.833,88  3.624.634,02    

Zuz. 
     Vorräte 669.559,54       313.027,27       356.532,27       
Liquidität 3. Ordnung 35.760.027,44  31.778.861,15  3.981.166,29    
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Die Liquiditätsgrade per 31.12.2012: 

 

 
 

Der Liquiditätsgrad II besagt, dass die vorhandene Liquidität einschließlich der kurzfristigen 

Forderungen ausreicht, um die kurzfristigen Verpflichtungen (kurzfristige Rückstellungen und 

Verbindlichkeiten) zu bedienen. 

 

Da bedeutsame Positionen der landeskirchlichen Bilanz - insbesondere die Versorgungsrück-

stellungen, der hiermit korrespondierende Ausgleichsposten für Versorgungslasten, aber auch 

die Rückstellungen aus ehemaligen kameralen Rücklagen - nicht eindeutig langfristigen oder 

kurzfristigen Vermögens- und Kapitalpositionen zugeordnet werden können, ist die Berechnung 

und Interpretation betriebswirtschaftlicher Kennzahlen (insbesondere der Deckungsgrade)  

problematisch.  

 

Wie bereits mehrfach erwähnt, müssen die Finanzbuchhaltungskonten sachgerecht wie im  

Kontenplan vorgesehen, bebucht werden, damit wirtschaftliche Kennzahlen korrekt berechnet 

werden können und erst dadurch eine entsprechende Aussagekraft entfalten. 

 

 

 

 

 

SB EB SB / EB
31.12.2012 01.01.2012 Differenz

Liquiditätsgrad I v.H. v.H. v.H.
Liquide Mittel x 100 27,86         41,64      13,78 -       
Kurzfristiges Fremdkapital

Liquiditätsgrad II

(Liquide Mittel + kurzf. Ford.) x 100 183,39       167,00    16,39        
Kurzfristiges Fremdkapital

Liquiditätsgrad III

(Liquide Mittel + kurzf. Ford.+Vorräte) x 100 184,80       167,62    17,18        
Kurzfristiges Fremdkapital
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4. Regelungsbedarf  

 

Gemäß § 2 LKVwO sind für die Vermögens- und Finanzverwaltung der Landeskirche und ihrer 

Einrichtungen die Vorschriften der KF-VO mit wenigen Ausnahmen (Zuständigkeiten, Bilanzie-

rung der Versorgungsrückstellungen, Mitwirkung des Finanzausschusses) sinngemäß  

anzuwenden. Hierauf aufbauend werden im LKA-NKF-Fachkonzept die Erfassung und Bewer-

tung von Vermögensgegenständen und Schulden sowie deren Darstellung in der Bilanz  

beschrieben. Als Ergebnis unserer Prüfungshandlungen empfehlen wir, folgende bilanzierungs-

pflichtige Sachverhalte eindeutig zu regeln: 

 

Rückstellungen aus kameralen zweckgebundenen Rücklagen 

 

Wie in bereits in Abschnitt 3.2.1.2.8 erläutert, ist die Rechnungsprüfung überzeugt, dass  

umlagefinanzierte mit Zweckbestimmung versehene Mittel der Landeskirche (z.B. die Pfarr-

besoldungsrücklage) unter den zweckgebundenen Rücklagen ausgewiesen werden müssen, 

zumal deren Verwendung durch das Leitungsgremium beschlossen wird. Da vergleichbare  

Positionen auch bei anderen kirchlichen Körperschaften als Rücklagen bilanziert werden  

(z.B. die Finanzausgleichsrücklagen der Kirchenkreise), empfehlen wir eine landeskirchenweit 

rechtlich verbindliche Bilanzierung als Rücklagen. 

 

Aufteilungsschlüssel der Versorgungsverpflichtungen 

 

Wie unter Abschnitt 3.2.2.1 ausgeführt, wird für die Aufteilung der Versorgungsverpflichtungen 

zwischen EKiR sowie Kirchenkreisen und -gemeinden in Anlehnung an § 12 Abs. 1 Finanzaus-

gleichsgesetz der Anteil der EKiR auf 10,1 % festgesetzt, da eine genaue Aufteilung rechne-

risch nicht möglich ist. 

 

Wir empfehlen, einen Aufteilungsschlüssel rechtlich verbindlich festzulegen. 
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Ausweis von Verwahrgeldern 

 

Das LKA-NKF-Fachkonzept sieht in Kapitel 4.4.4.1 den Ausweis von Verwahrgeldern unter den 

Sonstigen Verbindlichkeiten vor. Hierunter werden als Beispiele Klassenfahrten oder die  

Abwicklung von Arbeitsgemeinschaften und Freizeiten aufgeführt. Dies steht im Widerspruch zu    

§ 104 Abs. 2 KF-VO, nach der eine Einzahlung nur dann als Verwahrgeld behandelt werden 

darf, solange ihre endgültige Buchung nicht möglich ist. Bei den o.g. Beispielen ist eine  

endgültige Buchung mit Zahlungseingang jedoch i.d.R. möglich, so dass wir eine Neuformulie-

rung des Fachkonzeptes in Kapitel 4.4.4.1 für erforderlich halten. 

 

Bilanzierung von Vorräten 

 

Wenngleich Vereinfachungsverfahren nach § 112 und § 114 KF-VO bestehen, ist das Vorrats-

vermögen gemäß § 111 Abs. 1 KF-VO jährlich vollständig aufzunehmen und zu bewerten. Fest-

zustellen ist, dass das Vorratsvermögen bei der EKiR - i.d.R. auch bei den anderen kirchlichen 

Körperschaften - einen sehr niedrigen Anteil an der Bilanzsumme darstellt (0,02%), dem ein 

vergleichsweise hoher Zeitbedarf für die Inventur gegenüber steht, ohne dass hierdurch die 

Aussagekraft der Bilanz wesentlich verbessert wird.  

 

Wir regen daher an, die Notwendigkeit der Inventur in der KF-VO auf werthaltiges Vorratsver-

mögen (z.B. Archivbestände, Heizöl- und Handelswarenbestände) einzugrenzen, sofern nicht 

steuerliche Vorschriften oder interne Kontrollzwecke dagegenstehen. 

 

Gleichwohl kann die Aufnahme und Bilanzierung des Vorratsvermögens für Zwecke des inter-

nen Kontrollsystems bedeutsam sein (Schwund, Diebstahl etc.).  
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5. Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse 

 

5.1 Stellungnahme zur Lage der landeskirchlichen Ebene kirchlichen Stelle 

 

Aus der Schlussbilanz und den Angaben im Anhang gemäß § 128 KF-VO zur Entwicklung  

möglicher Risiken heben wir folgende Aspekte hervor, die für die Beurteilung der Lage der 

kirchlichen Stelle von besonderer Bedeutung sind: 

 

Die Schlussbilanz per 31.12.2012 wird in erheblichem Maße durch folgende Positionen  

beeinflusst: 

 

Die Rückstellungen bilden mit 1.844.895 TEUR ca. 95 v.H. (EB:1.875.877 ca. 94,8 v.H.) der 

gesamten Passiva. Sie beinhalten vor allem die Versorgungsrückstellungen i.H.v. 1.772.806 

TEUR was einen Anteil von 90,31 v.H. an der Passiva (EB: 1.772.806 TEUR / 89,78 v.H.)  

entspricht. Unter den Versorgungsrückstellungen werden die Pensionsverpflichtungen, die  

Verpflichtungen aus Beihilfeansprüchen der Pensionäre und Beihilfe- und Versorgungsverpflich-

tungen für Lehrer aus NRW erfasst. 

 

Der Ausweis der Versorgungsverpflichtungen beruht größtenteils auf versicherungsmathe-

matischen Gutachten, denen Annahmen über Lebenserwartungen, langfristige Gehaltstrends 

sowie die zu erzielende Verzinsung des Deckungskapitals zugrunde liegen. Selbst geringe Ver-

änderungen in diesen Parametern können sich deutlich auf die Höhe der Versorgungsrückstel-

lungen und hierdurch auf das vorhandene Reinvermögen der Landeskirche auswirken. 

 

Ohne die Versorgungsrückstellungen, die erst durch Einführung des Neuen Kirchlichen  

Finanzwesens Eingang in die Rechnungslegung der EKiR gefunden haben, würde die Passiva 

der Bilanz auf 188.556 TEUR (EB: 201.826 TEUR) schrumpfen. Der Anteil des Reinvermögens 

mit 28.959 TEUR (EB: 23.803 TEUR) - bestehend aus Vermögensgrundbestand mit 6.435 

TEUR (EB: 5.041 TEUR) und Rücklagen 22.524 TEUR (EB: 18.762 TEUR) - entsprechend von 

1,49 v.H. (EB: 1,21 v.H.) auf 15,36 v.H. (EB: 11,79 v.H.) steigen. 
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Als Gegenposition zu den Versorgungsrückstellungen wird auf der Aktivseite im Umlaufvermö-

gen ein Ausgleichsposten für Versorgungslasten i.H.v. 1.503.667 TEUR (EB: 1.548.139 TEUR) 

dargestellt. Der Ausgleichsposten hat einen Anteil von 77,29 v.H. (EB: 78,40 v.H.) an der  

Bilanzsumme. Der Ausgleichsposten stellt im Wesentlichen den Anteil (89,9 v.H.) der Kirchen-

kreise und Kirchengemeinden an den Versorgungslasten dar. Nach § 120 Abs. 1 KF-VO sind 

bei den Kirchenkreisen und Kirchengemeinden keine entsprechenden Verpflichtungen auszu-

weisen. Somit stehen den durch den Ausgleichsposten ausgewiesenen Forderungen der EKiR 

keine entsprechenden Gegenpositionen in den Bilanzen der Gemeinden und Kirchenkreise  

gegenüber. Änderungen in der Höhe der Versorgungsrückstellungen wirken sich proportional 

auch auf den Ausgleichsposten aus, was die unter Nr. 1 beschriebenen Auswirkungen der  

Parameteränderungen auf den Ausweis des Reinvermögens deutlich dämpft. 

 

Unter den Rückstellungen werden umlagefinanzierte ehemalige kamerale Rücklagen ausge-

wiesen. Nach unserer Auffassung sind diese Beträge unter den zweckgebundenen Rücklagen 

im Reinvermögen der EKiR ausweisen. Hierdurch steigt das Reinvermögen entsprechend stark 

an. Wir verweisen hierzu auf unsere Ausführungen in den Abschnitten 3.2.1 „Feststellungen zur 

Gesamtaussage und Prüfungsbemerkungen“ sowie 4. „Regelungsbedarf“ 

 

Im Reinvermögen wird unter den Rücklagen die Wertschwankungsrücklage in Höhe von  

5.349 TEUR ausgewiesen. Die Vorschrift zu Bildung dieser Rücklage ist zum 1. Januar 2014 

entfallen. Bei Auflösung dieser ehemaligen Pflichtrücklage würde sich der Vermögensgrund-

stock entsprechend erhöhen. 

 

 

Ferner heben wir folgende Aspekte hervor, die für die Lagebeurteilung der EKiR von besonde-

rer Bedeutung sind: 

 

Mit dem ersten Jahresabschluss per 31.12.2012 wurde eine Gesamtergebnisrechung in den 

Anhang integriert. Das Jahresergebnis (Ergebnis der Ergebnisrechnung vor Ergebnisverwen-

dung) beträgt 15.920.815,93 EUR. Geplant wurde ein negatives Jahresergebnis i.H.v. 

8.078.890,94 EUR.  
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Ursächlich für diese große Diskrepanz zwischen Plan- und Ist- zahlen  

(rd. 24 Mio. EUR) sind u.E. im Wesentlichen folgende Sachverhalte: 

 

 Erträge aus dem Verkauf von Finanzanlagen über Pari i.H.v. rd. 19,4 Mio. Euro 

 Kirchensteueraufkommen (LKA-Anteil) um rd. 2,7 Mio. Euro über Haushaltsansatz 

  

Eine große Abweichung zwischen den Planzahlen und den Istzahlen besteht bei den Ordent-

lichen Erträgen und den Ordentlichen Aufwendungen. Die Abweichung resultiert zu einem  

großen Teil aus der Auflösung von Rückstellungen i.H.v. rd. 22,4 Mio. EUR bezüglich der  

Finanzausgleichsumlage. Gleichzeitig wurde diese Auflösung aufwandswirksam bei der Rück-

zahlung. 

 

Der Plan für das Haushaltsjahr 2012 prognostizierte ein negatives Haushaltsergebnis (Ergeb-

nisrechnung nach Ergebnisverwendung) i.H.v. 8.352.019,94 EUR. Das tatsächliche Haushalts-

ergebnis des Berichtszeitraumes beträgt 11.242.780,49 EUR. Ursächlich für diese hohe  

Diskrepanz zwischen Plan- und Ist -zahlen (rd. 19 Mio. Euro) sind die unter dem Jahresergebnis 

von uns skizierten Sachverhalte. 

 

Durch die für die EKiR guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (hohes Steueraufkommen in 

der Bundesrepublik und damit auch hohes Kirchensteueraufkommen) sowie sehr gute Erlöse 

aus dem Verkauf von Wertpapieren über Pari, konnte das geplante negative Jahresergebnis 

und damit eine entsprechende Rücklagenentnahme vermieden werden. 

 

Sofern die Einnahmen in den folgenden Haushaltsjahren wieder auf „normalen“ wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen basieren und damit die stetige Abnahme an Kirchenmitgliedern nicht 

mehr kaschieren, sind u.E. deutliche Einsparungen unausweichlich, da das Reinvermögen der 

EKiR bei mehreren defizitären Haushaltsjahren in Folge aufgebraucht ist. Verstärkt wird diese 

Entwicklung durch die seit einigen Jahren rückläufige Anzahl der Kirchenmitglieder, wobei sich 

primär demografische Faktoren auf die Entwicklung auswirken. Da das Kirchensteuerauf-

kommen von der Anzahl der erwerbstätigen Kirchenmitglieder abhängt, ist ab dem Jahre 2020 

mit einem deutlich Rückgang der Kirchensteuer als Haupteinnahmequelle der EKiR zu rechnen, 

wodurch die Finanz- und Ertragssituation voraussichtlich weiter geschwächt wird. 
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Die EKiR hat sich mit den geplanten und teilweise schon umgesetzten Maßnahmen der  

„Aufgabenkritik“ und einer kontinuierlichen Haushaltskonsolidierung dieser demografischen 

Entwicklung gestellt und Gegenmaßnahmen eingeleitet. 

 

Des Weiteren bestehen zurzeit erhebliche finanzpolitische (z.B. Eurokrise) und / oder politische 

Risiken (z.B. Ukraine, Naher Osten etc.), deren Eintreten und etwaige Auswirkungen nicht 

prognostizierbar sind.  

 

 

5.2 Schlussbesprechung 

 

Am 6. August 2015 fand eine Schlussbesprechung mit Herrn OKR Baucks, Herrn Dr. Tutt und 

den beiden Unterzeichner dieses Berichtes statt. Es wurden sämtliche Sachverhalte angespro-

chen, die in diesem Bericht aufgeführt sind. Der Entwurf des Prüfungsberichtes wurde beiden 

Herren übergeben. 

 

 

5.3 Prüfungsvermerk 

 

Wir haben die Schlussbilanz der Evangelischen Kirche im Rheinland zum 31.12.2012 nebst 

Anhang unter Einbeziehung der Inventur und des Inventars geprüft. Die Inventur und die Auf-

stellung dieser Unterlagen nach den gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden  

Bestimmungen liegen in der Verantwortung der Kirchenleitung. 

 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 

über den Jahresabschluss nebst Anhang unter Einbeziehung der Inventur und des Inventars 

abzugeben. Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses nebst Anhang gemäß § 140 

Abs. 12 KF-VO unter Beachtung des Rechnungsprüfungsgesetzes (RPG) sowie der von der 

Kommission für Rechnungsprüfungsqualität der Evangelischen Kirche im Rheinland verab-

schiedeten Kirchlichen Prüfungsstandards vorgenommen. 
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